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Datenschutzordnung des Fördervereins   
der Annedore-Leber-Grundschule e.V.  

Allgemeine Grundsätze  

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im 
Verein nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie 
des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).   
Bei der Verarbeitung der Person bezogenen Daten von Mitgliedern ist die EU-Datenschutz 
Grundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzordnung durch alle  
Personen im Verein, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten.  

1. Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliedschaft  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche  
Unterrichtung des Mitglieds (gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO). Der Verein darf beim 
Vereinseintritt alle Daten erheben (Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur  
Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder  
erforderlich sind (siehe Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).  
Dazu gehört: die Mitgliederverwaltung, die Beitragszahlung, Kassenführung,  
Öffentlichkeitsarbeit, Newsletter und die Einladung zur 
Mitgliederversammlung.  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten 
auf: ∙ Vor- und Zuname  
∙ Geschlecht  
∙ Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)  
∙ Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail)  
∙ Geburtsdatum  
∙ Bankverbindung  

Die personenbezogenen Daten werden in einem EDV-System gespeichert, welches durch  
technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff Dritter  
geschützt ist.  
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 
intern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges 
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.  

Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert.  Die 
archivierten Daten werden ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische  
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die archivierten Daten dürfen  
ebenfalls nur zu Vereins Zwecken verwendet werden.  
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des 
Vereins betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 
zehn Kalenderjahre ab der Wirksamkeit des Austritts durch den Verein aufbewahrt.  
Danach werden diese Daten gelöscht. 
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Soweit Ihrerseits eine Einwilligung erteilt worden ist, haben Sie das Recht zum jederzeitigen  
Widerruf, wobei der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der  
Verarbeitung bis zum Widerruf davon unberührt bleibt.  
Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezogenen  
Daten zur Verfügung zu stellen, andernfalls kann ein Mitgliedschaftsverhältnis nicht  
eingegangen oder aufrechterhalten werden.  

2. Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit  

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie auch von Fotos im Rahmen der 
Pressearbeit in den Print- und Online-Medien (Vereinshomepage, Social Media Plattform 
des Vereins) wird bei Bedarf eine separate Einwilligung eingeholt.  

3. Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein   

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand. 

4. Verpflichtung zur Vertraulichkeit   

Mitglieder im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten haben, sind auf den  
vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten zu verpflichten. Siehe Blatt zur 
Datenschutzverpflichtung.  

5. Datenschutzbeauftragter   

Da im Verein weniger als 10 Personen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten  
beschäftigt sind, hat der Verein keinen Datenschutzbeauftragten zu benennen.  

6. Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und dieser Ordnung   

Alle Mitglieder des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse Daten  
verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, Nutzung oder Weitergabe ist untersagt.   

Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen diese  
Datenschutzordnung können in einer Mitgliederversammlung geahndet werden.  

Darüber hinaus besteht für Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen  
Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO in Verbindung mit § 19 
BDSG).  

7. Inkrafttreten   

Diese Datenschutzordnung wurde in der Fördervereinssitzung am 23.10.2019 beschlossen  
und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage der Annedore-Leber-Grundschule in 
Kraft. 


